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Beglaubigter Beschlussauszug 

 
Sitzung Nr. 27 / 2018 - 2023 der Gemeindevertretung Börnsen vom 

07.12.2022 
 

 
TOP 14 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 30 für das Gebiet: "Südlich 

Schwarzenbeker Landstraße (B207), nördlich Pusutredder, westlich 
der Straße Beim Sachsenwald (B-Plan 27)" 
- Aufstellungsbeschluss - 

 
 
Beschluss: 
1. Die Gemeinde Börnsen beabsichtigt die 1. Änderung des Bebauungsplanes für das 
Gebiet: "Südlich Schwarzenbeker Landstraße (B207), nördlich Pusutredder, westlich 
der Straße Beim Sachsenwald (B-Plan 27)" aufzustellen. 
Planungsziel ist die Änderung der Gebietsausweisung im Bereich des Mischgebietes in 
ein Allgemeines Wohngebiet. 
Der Bebauungsplan soll nach § 13b BauGB im beschleunigten Verfahren durch Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  
 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB). 
 
3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes, mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll BSK in Mölln beauftragt wer-
den. 
 
4. Von der frühzeitigen Unterrichtung und der Erörterung wird nach § 3 Abs. 1 Satz 3 
BauGB und der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen, weil der Bebauungsplan nach § 
13b BauGB aufgestellt wird und der Abschluss des Bauleitplanverfahrens für den B-
Plan Nr. 30 in Kürze bevorsteht.  
 
 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
16 9 7 0 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 
 
Anmerkung: 
 



Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreter*innen von den Bera-
tungen und den Abstimmungen ausgeschlossen; sie waren weder bei den Beratungen 
noch bei den Abstimmungen anwesend:  
 

 

 
Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 26.01.2023 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 

 
 


